
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 TrAufG Verfahren
 TrAufG - Truppenaufenthaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

§ 5.

Die zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Kontakte mit Vertretern von Völkerrechtssubjekten erfolgen

auf diplomatischem Weg.
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